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Zusammenarbeit
von
Umweltschutzbehörden
und Industrie

Von Dr. G. Leutert und E. Müller, Eidgenössisches

Amt für Umweltschutz, 3003 Bern

Durch den Artikel 24septies der
Bundesverfassung ist der Bund verpflichtet, auf
dem Gebiet des Umweltschutzes einschlä-
9ige Vorschriften zu erlassen. Damit wird
bezweckt, den Menschen im Landschafts-
und Siedlungsraum ebenso wie seine
natürliche Umwelt, das heisst vor allem Was-
ser, Luft und Boden sowie die
Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren und
deren Lebensbedingungen, vor schädli-
cben oder lästigen Einwirkungen zu schützen.

Auf längere Sicht kann dieses Ziel nur
erficht werden, wenn ein ausgewogenes
erhältnis zwischen den Naturkräften und

'hrer Erneuerungsfähigkeit einerseits so-
W|e ihrer Beanspruchung durch den Men-
schen anderseits angestrebt wird. Im be-
s°ndern soll die Belastung des Menschen
uhd seiner natürlichen Umwelt durch
Schädliche und lästige Einwirkungen
gesamthaft nicht weiter zunehmen, und die
bereits bestehenden Belastungen sollen
soweit möglich vermindert werden.

Ie Zielsetzungen des Umweltschutzes
Slnd das Resultat eines politischen Mei-
"ungsbildungsprozesses. Daran ist auch

'e Oeffentlichkeit in erheblichem Masse
eteiligt, gilt es doch Dinge, wie beispielsweise

Luft und Wasser, zu schützen, die
ertlich die elementaren Lebensgrundla-
9en für jeden einzelnen bilden.

'e Aufgabe der Behörden ist es dann, im
uftrag und in Vertretung der Oeffentlich-
e|t die Realisierung dieser Zielsetzungen

ln die Wege zu leiten. Dies erfordert:
Rechtsmittel, das heisst Gesetze und
Verordnungen
technische und organisatorische
Entwicklungen und Vorkehren sowie
den wirksamen Einsatz der notwendi-

_ 9en personellen und finanziellen Mittel,
'ese grossen Aufgaben können indessen
Dmöglieh von den Behörden allein gelöst
erden. Vielmehr braucht es dazu einer-

®jts eine breite, tragende Basis in der Be-
0 Gerung, anderseits aber auch eine akti-
®, bereitwillige Mithilfe der Industrie. Es
at sich immer wieder gezeigt, dass wirk-
arne Lösungen vor allem dann erzielt
erden, wenn sich alle Beteiligten zu ei-
r Positiven Zusammenarbeit finden kön-

6n- Aus diesem Grund kommt gerade

Um
der 9uten Zusammenarbeit von

Weltschutzbehörden und Industrie eine

2 °s.Se Bedeutung zu.

e
eife'l°s können dabei auch Zielkonflikte
stehen. Dies liegt in der Natur der Sa-

und lässt sich wohl kaum vermeiden.

K0
muss aber angestrebt werden, diese

kahl sacbüch auszutragen und prakti-
,e Lösungen zu finden, die den Zielset¬

zungen Rechnung tragen und zu echten erster Linie Pflicht des Verursachers. Er
Verbesserungen und Fortschritten führen, trägt die Verantwortung letztlich selbst,
Eine führende Rolle der Behörden ergibt denn er aliein muss für allfällige Schäden
sich vor allem bei der Festlegung und aufkommen und eventuelle strafrechtliche
Konkretisierung der Zielsetzungen des Konsequenzen tragen.
Umweltschutzes. Die Mitarbeit der Indu- Im Zusammenhang mit dem Thema «Um-
strie sollte demgegenüber ihren Schwer- weltschutzbehörden und Industrie» ist es
punkt bei der praktischen Durchführung vielleicht nützlich, auch kurz auf einen
von Massnahmen haben. weiteren Punkt hinzuweisen. Das Ziel des
Als Beispiel sei die Entwicklung neuer behördlichen Umweltschutzes in der
umweltfreundlicher Technologien erwähnt. Schweiz kann auf keinen Fall darin beste-
Hier steht für die Industrie ein weites und hen, irgendein «dirigistisches» System
aufinteressantes Betätigungsfeld offen, das zuziehen oder durch extreme Umwelt-
kaum durch die Behörden bearbeitet wer- Schutzforderungen die Triebkräfte einer
den kann. Durch ihren unmittelbaren Kon- gesunden Wirtschaft weitgehend lahmzule-
takt mit der Praxis hat die Industrie in die- gen. Es geht weder darum, der Industrie
sem Bereich die besten Voraussetzungen. bestimmte Lösungen aufzuzwingen, noch
Dass die Entwicklung umweltfreundlicher darum, dass die Behörde die Probleme
Technologien nicht unbedingt zum Nach- der Industrie selber löst. Vielmehr haben
teil der Industrie gehen muss, sondern im die Umweltschutzbehörden die Erforder-
Gegenteil auch direkte wirtschaftliche Vor- nisse zu konkretisieren, die im Rahmen ei-
teile bringen kann, ist aus verschiedenen nes vernünftigen, zweckmässigen Umwelt-
Industriebereichen bereits bekannt. Schutzes verlangt werden können und ver-
Eine verdienstvolle Aufgabe für die Indu- langt werden müssen. Daraus ergeben
strie besteht auch darin, den Behörden bei sich Randbedingungen für die industriel-
der Aufnahme des Umweltinventars behilf- len Tätigkeiten, indem der Schutz des
lieh zu sein, beispielsweise im Zusammen- Menschen und seiner natürlichen Umwelt
hang mit der Erstellung von Abwasser-, gegen schädliche oder lästige Einwirkun-
Abfall- und andern Emissionskatastern. gen gewährleistet sein muss. Innerhalb
Fleute fehlen noch in vielen Bereichen ge- dieses Rahmens steht es jedoch im Prin-
naue Kenntnisse über die Art und den Um- zip frei, auf welche Weise die Massnahfang

verschiedener Umweltbelastungen. men realisiert werden. Die Ausführungsart
Stellvertretend für andere Teilgebiete kann soll weitgehend freigelassen werden. Hier
in diesem Zusammenhang die Luftverun- können und sollen die Kräfte einer freien
reinigung erwähnt werden. Die Vielzahl Marktwirtschaft spielen,
von verschiedenen Luftfremdstoffen, deren Wegen der begrenzt zur Verfügung
stehenunterschiedlicher Entstehungsort sowie den Mittel ist es schliesslich wichtig, dass

deren verschiedenartigen Auswirkungen die Umweltschutzprobleme entsprechend
machen es den Behörden keineswegs ihrer Bedeutung und Dringlichkeit in

Anleicht, in kurzer Zeit einen umfassenden griff genommen werden. Eine gewisse Ko-

Ueberblick zu erlangen. Deshalb ist die ordination muss angestrebt und eine
einAufnahme eines aussagekräftigen Umwelt- heitliche Betrachtungsweise eingehalten
inventars als Grundlage für gezielte und werden. Insbesondere muss vermieden

koordinierte Massnahmen unerlässlich. Es werden, dass Probleme nur verlagert,
angilt die zur Verfügung stehenden Mittel ra- statt gelöst werden. So ist es zum Beispiel
tionell und mit grösstmöglichem Nutzeffekt wenig sinnvoll, ein Luftreinhalteproblem zu

einzusetzen, was sowohl im Interesse der «lösen», wenn dadurch ein Abwasserpro-

Allgemeinheit wie auch der Industrie liegt. blem geschaffen wird. Bei allen Massnah-

Gerade hier hat es aber die Industrie in men ist deren Effekt auf die Umwelt insge-

der Hand, den Behörden durch objektive samt zu beobachten. Auch der zeitliche

Angaben und offene Informationen behilf- Ablauf und die Wirkung auf Nebenberei-

lich zu sein. che müssen im Auge behalten werden.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Indu- Sicher ist ein wirksamer Schutz der Um-

strie liegt in der fachmännischen, regel- welt nicht durch die Behörden allein mög-

mässigen Kontrolle der Emissionen aus lieh, sondern nur durch eine Gemeinden

eigenen Anlagen. Die Industrie kennt schaftsarbeit aller beteiligten Kreise, das

ihre Betriebe und Verfahren selber am be- heisst von Wirtschaft und Wissenschaft,

sten und kann daher die Kontrolle und von Produzenten und Konsumenten, von

Ueberwachung in bezug auf den Umwelt- Industrie und Behörden. Heute gilt es das

schütz effizienter und vor allem lückenlo- vorhandene Wissen zusammenzutragen, zu

ser durchführen als eine aussenstehende verwerten und in konkrete, nützliche Mass-

Kontrollbehörde. Die wirksame Kontrolle nahmen umzumünzen. Im Rahmen dieser

und mithin die Verhinderung von vermeid- grossen Aufgabe ist ein offenes, perma-

baren Emissionen ist übrigens, abgesehen nentes Gespräch zwischen Umweltschutz-

von der praktischen Durchführbarkeit, in behörden und Industrie unerlässlich.
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